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Landkreis Wolfenbüttel
Der Landrat 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
II/641-Kr/Ko 

Datum 
15.10.2010 

Vorlage-Nr. 
XVI-0755/2010 
 

 
Beratungsfolge: Sitzung Sitzung am: Entscheidung 
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Bauen 
und Sicherheit 

öffentlich 01.11.2010  

Kreisausschuss nicht öffentlich 15.11.2010  
Kreistag öffentlich 13.12.2010  
 
 
Betreff 
Verordnung über die Aufhebung der Verordnung über die Festsetzung eines 
Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Winnigstedt 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag wird gebeten, wie folgt zu beschließen: 
 
Die der Vorlage Nr. XVI-0755/2010 anliegende Verordnung über die Aufhebung der Verordnung über 
die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Winnigstedt wird beschlossen. 
 
 

 
Aufwand  Euro Produktkonto  Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 
             Finanzhaushalt       

Mittel stehen 

   
zur Verfügung nicht zur Verfügung nur bereit i. H. v. Euro       

Deckungsvorschlag 

  
Mehrertrag bei       Minderaufwand bei       

Die Maßnahme dient dem strategischen Politikfeldziel „ 4a“ 
Das Ziel ist ein Handlungsschwerpunkt  ?    ja       nein 
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Begründung: 
 
Mit Verordnung der ehemaligen Bezirksregierung Braunschweig vom 04.02.1974, geändert durch 
Verordnung vom 20.04.1976 wurde für das Wasserwerk Winnigstedt des Wasserverbandes Elm-Asse 
und das Wasserwerk der Gemeinde Winnigstedt ein Wasserschutzgebiet festgesetzt. Die 
Wassergewinnungsanlagen wurden zwischenzeitlich von der Purena GmbH übernommen.  
 
Mit Auflösung der Bezirksregierungen ist die Zuständigkeit für den Erlass von Wasserschutzgebiets-
Verordnungen auf die unteren Wasserbehörden übergegangen. 
 
Die Purena hat mit Schreiben vom 31.03.2008   die bis zum 31.12.2021 befristete wasserrechtliche 
Bewilligung für die Wasserentnahme zurückgegeben, d. h., auf die Bewilligung verzichtet. Der Zweck 
bzw. die Grundlage für die Beibehaltung des Wasserschutzgebietes sind somit entfallen. Die 
Wassergewinnungsanlagen sind zwischenzeitlich zurückgebaut worden. 
 
Die noch bestehende Wasserschutzgebiets-Verordnung kann aufgehoben werden. 
 
Im Auftrage 
 
 
 
Schillmann 
 

 
Anlagen: 
 
Verordnung über die Aufhebung der Verordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes 
für das Wasserwerk Winnigstedt 

 

 


